
3. Nachtragssatzung zur Satzung  
der Stadt Uetersen über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung,  

den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von Straße n, Wegen und Plätzen 
 (Straßenbaubeitragssatzung) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit 
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 
27. Juni 2016 folgende 3. Nachtragssatzung erlassen: 
 

Artikel 1 
 
§ 6 (2) Nr. 2 erhält folgende Fassung:  
 

§ 6 Beitragsmaßstab  
 
(2) Für die Ermittlung der Grundstücksfläche gilt: 
 

2. Liegt ein Grundstück nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, aber 
im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB (Außenbereichssatzung), wird die 
Grundstücksfläche, die baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar 
genutzt wird oder genutzt werden kann, in vollem Umfang (Vervielfältiger 1,0) 
berücksichtigt. Als Fläche in diesem Sinne gilt die Grundstücksfläche bis zu 
einer Tiefe von 45 m (Tiefenbegrenzungsregelung). Ist das Grundstück über 
die Tiefenbegrenzungsregelung hinaus baulich, gewerblich, industriell oder 
vergleichbar genutzt, wird die Fläche bis zum Ende dieser Nutzung zugrunde 
gelegt. Als Bebauung in diesem Sinne gelten nicht untergeordnete 
Baulichkeiten wie z.B. Gartenhäuser, Schuppen, Ställe für die Geflügelhaltung 
für den Eigenverbrauch und dgl., wohl aber Garagen. Für die vorstehenden 
Regelungen dient zur Abgrenzung der baulich, gewerblich, industriell oder 
vergleichbar genutzten Grundstücksfläche eine Linie im gleichmäßigen 
Abstand von der Straße, dem Weg oder dem Platz. 

 
  Der Abstand wird 
 

a) bei Grundstücken, die an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, von 
der Straßengrenze aus gemessen, 

 
b) bei Grundstücken, die mit der Straße, dem Weg oder dem Platz nur durch 

eine Zuwegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an gemessen, 
 

c) bei Grundstücken, die nicht an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, 
von der nächsten zugewandten Grundstücksseite aus gemessen. 

 
 

Die über die nach den vorstehenden Tiefenbegrenzungsregelung 
hinausgehenden Flächen des Grundstücks, die nicht baulich, gewerblich oder 
industriell oder vergleichbar genutzt werden können, werden mit dem 
Vervielfältigter 0,08 angesetzt. 

 
 



Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Juli 2007 in Kraft. 
 
Uetersen, den 28.06.2016 
 
Stadt Uetersen 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
Andrea Hansen 
Bürgermeisterin 


